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Das Geschäftsjahr > 2022 

10 Jahre KESB Toggenburg! Mit dem Jahr 2022 hat die KESB Toggenburg ihr zehntes Be-

triebsjahr vollendet. Im vergangenen Jahr wurden viele bestehende Vorlagen überarbeitet 

sowie neu geschaffen und die Prozesse wurden überprüft, definiert und in eine Prozess-

landschaft integriert.  

Jubiläum 

Am 1. Januar 2013 hat die KESB Toggenburg ihre 

Arbeit als Nachfolgeorganisation der kommuna-

len Vormundschaftsbehörden aufgenommen. 

Nicht nur die Organisation der KESB als regionale 

Fachbehörde war neu, sondern auch das Erwach-

senenschutzrecht. Diese Kumulation einer neuen, 

unerfahrenen Organisation mit einem neuen 

Recht führte dazu, dass zu Beginn nicht alles 

rund und reibungslos lief. Unterdessen können 

wir aber festhalten, dass die KESB Toggenburg 

gut organisiert ist, die Abläufe definiert und ein-

gespielt sind und im Tagesgeschäft eine gewisse 

Routine erlangt werden konnte sowie die Aufga-

ben kompetent und effizient wahrgenommen wer-

den. Ich bin als Präsidentin stolz, ein tolles Team 

mit engagierten, kompetenten, kreativen und hu-

morvollen Mitarbeitenden um mich zu haben. Den 

Mitarbeitenden gebührt mein aufrichtiger Dank 

für ihre tägliche Arbeit und ihren Einsatz für den 

Kindes- und Erwachsenenschutz in der Region 

Toggenburg! 

Personelle Wechsel 

Melanie Koch, Behördenmitglied, reduzierte ihr 

Arbeitspensum infolge Mutterschaft, weshalb 

eine zusätzliche Stelle in der Behörde neu ge-

schaffen und besetzt werden musste. Als neues 

Behördenmitglied konnte Rafael Siebs, Sozialpä-

dagoge, gewonnen werden.  

Prozesslandschaft 

Die KESB Toggenburg hat im Jahr 2022 eine Pro-

zesslandschaft erstellt. Alle Kernprozesse sind 

definiert, mit entsprechenden Vorlagen und Merk-

blättern versehen und in einer übersichtlichen, al-

len Mitarbeitenden zugänglichen Prozessland-

schaft festgehalten.  

Zum Gemeindevergleich 

Die Dossierzahlen in den Gemeinden bleiben wei-

terhin stabil. Im Verhältnis zu deren ständigen 

Wohnbevölkerung (2021) bewegen sich die Zu-

nahmen im Bereich von 1.1% bis 2.8%. Oberhel-

fenschwil, Mosnang und Hemberg haben im Ver-

gleich zu deren Wohnbevölkerung die tiefsten 

Fallzahlen. Die höchste Fallzahl im Verhältnis zur 

Wohnbevölkerung hat die Gemeinde Wattwil, ge-

folgt von Nesslau und der Gemeinde Lütisburg. 

Arbeitssituation 

Die KESB Toggenburg erliess im letzten Jahr  

insgesamt 1’025 Entscheide (im Vorjahr waren es 

970 Entscheide). Davon betrafen wiederum ca. 

60% den Erwachsenenschutz. Im Gegensatz zum 

Vorjahr mussten im Jahr 2022 aufgrund von zahl-

reichen personellen Wechseln bei den Berufsbei-

standschaften in der Region – insbesondere der 

Berufsbeistandschaft Wattwil – mehr Beistands-

wechsel verfügt werden.  

In 27 Fällen wurde im Berichtsjahr eine Be-

schwerde gegen einen Entscheid der KESB Tog-

genburg erhoben. Die erste innerkantonale 

Rechtsmittelinstanz gegen Entscheide der KESB 

Toggenburg ist die Verwaltungsrekurskommission 

des Kantons St. Gallen, zweite Instanz ist das 

Kantonsgericht. 18 Beschwerden betrafen Ent-

scheide im Kindesschutz und neun Fälle fielen auf 

den Erwachsenenschutz. In 14 Fällen wurden die 

Beschwerden abgeschrieben und auf drei Be-

schwerden wurde nicht eingetreten. In zehn Fäl-

len ist ein Entscheid der Verwaltungsrekurskom-

mission noch ausstehend. Im Jahr 2022 wurden 

zudem elf Beschwerden gegen Entscheide der 

KESB Toggenburg aus den vorherigen Jahren be-

handelt und entschieden. Davon wurden sieben 

Verfahren abgeschrieben, eine Beschwerde wurde 

abgewiesen, eine vollständig sowie eine teilweise 

gutgeheissen und auf eine Beschwerde wurde 



nicht eingetreten. Weitere zwei Beschwerdever-

fahren, welche vor dem Jahr 2022 eingeleitet wur-

den, sind weiterhin hängig. 

Nicht amtsgebundene Massnahmen  

(FU / Eigenes Handeln) 

Im Jahr 2022 wurden 13 fürsorgerische Unter-

bringungen geprüft (im Vorjahr waren es 17 Fälle). 

In zehn Fällen wurde eine fürsorgerische Unter-

bringung angeordnet, respektive verlängert bzw. 

eine amtsärztlich verfügte fürsorgerische Unter-

bringung verlängert. In zwei Fällen wurde die Ent-

lassung der Person durch die KESB angeordnet. 

Ein Verfahren wurde infolge Rückzugs des An-

trags abgeschrieben. 

Die KESB Toggenburg handelte in 14 Fällen sel-

ber, wodurch die Anordnung von Massnahmen 

verhindert werden konnte. 

Vorsorgeaufträge 

Im Berichtsjahr wurden insgesamt zwölf Vorsor-

geaufträge geprüft und über die Validierung ent-

schieden (im Vorjahr waren es 16 Fälle). Zehn Vor-

sorgeaufträge wurden validiert, ein Vorsorgeauf-

trag konnte nur teilweise validiert werden, da die 

vorsorgebeauftragte Person nicht bereit war, die 

Vertretung in allen Bereichen (Personensorge, 

Vermögenssorge und Rechtsverkehr) zu überneh-

men. Für die Vertretung der urteilsunfähigen Per-

son im Bereich der Vermögenssorge und des 

Rechtsverkehrs musste daher zusätzlich eine Bei-

standschaft errichtet werden. Ein Vorsorgeauf-

trag konnte nicht validiert werden infolge Ableh-

nung der vorgesehenen vorsorgebeauftragten 

Person.  

Berufsbeistandschaften 

Ende des Berichtsjahrs war in 551 Dossiers min-

destens eine Berufsbeistandsperson involviert. 

Berufsbeiständinnen und -beistände werden 

hauptsächlich für Kindesschutzmassnahmen und 

anspruchsvolle Erwachsenenschutzmassnahmen 

eingesetzt. Aktuell sind von den von Berufsbei-

standspersonen betreuten Dossiers etwas mehr 

als die Hälfte Erwachsenenschutzmassnahmen.  

Private Mandatstragende 

Die KESB Toggenburg prüft in jedem Fall, insbe-

sondere im Erwachsenenschutz, ob die Einset-

zung einer angehörigen Person oder eines priva-

ten Mandatsträgers oder einer privaten Mandats-

trägerin möglich ist. In der Region Toggenburg gibt 

es per Ende Berichtsperiode wiederum knapp 300 

aktive private Mandatsträger sowie Fachbei-

stände.  

In 256 Dossiers waren private Beistandspersonen 

und/oder Fachbeistandspersonen involviert. Die 

KESB Toggenburg sucht stets engagierte Perso-

nen, welche sich für die Übernahme eines Man-

dats interessieren. Personen, welche sich die Be-

gleitung eines betagten, behinderten oder psy-

chisch beeinträchtigten Menschen zutrauen, dür-

fen sich gerne bei der KESB Toggenburg melden. 

Für private Mandatstragende werden von der 

KESB Toggenburg eine obligatorische individuelle 

Einführung sowie jährliche Weiterbildungsan-

lässe angeboten.  

Danksagung 

Die KESB Toggenburg dankt der Trägerschaft für 

den Rückhalt und das Vertrauen, den Gemeinden 

in der Region für die gute und sehr konstruktive 

Zusammenarbeit sowie allen Partnern für das En-

gagement im Kindes- und Erwachsenenschutz 

und das spürbare Wohlwollen.  

Carola Müller-Wittmer 

Präsidentin KESB Toggenburg
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Die Mitarbeitenden > Interview 
 

 

Du warst bereits von 2015 bis 2019 

als Mitarbeiterin der Kanzlei bei 

der KESB Toggenburg tätig. Im 

Herbst 2019 hast du dein Studium 

der angewandten Psychologie an 

der Zürcher Fachhochschule be-

gonnen und immer wieder tempo-

rär bei der KESB Toggenburg in der 

Kanzlei und im Revisorat ausge-

holfen. Im letzten Herbst hast du den Bachelor in angewandter Psychologie abgeschlossen. Beglei-

tend zu deinem Masterstudium arbeitest du nun seit Dezember 2022 im Abklärungsdienst der KESB 

Toggenburg. Was hat dich dazu bewogen, dich auf eine Stelle im Abklärungsdienst einer KESB zu 

bewerben? 

Die beiden Hauptaufgabenbereiche einer KESB sind zum einen der Schutz von Erwachsenen und 

zum anderen das Wohl von Kindern sicherzustellen. Dafür werden Fragestellungen aus sämtlichen 

Lebenslagen sowie -bereichen bearbeitet. So begegnen wir tagtäglich Problemkonstellationen von 

Personen, was uns die Möglichkeit eröffnet, ihnen Hand zu bieten. Mich fasziniert der Mensch an 

sich und seine Bewältigungsstrategien sowie die Bandbreite an unterschiedlichen Lebensgeschich-

ten. Dies finde ich alles in meiner Arbeit bei der KESB wieder. 

 

Was hat dich dazu bewogen, zur KESB Toggenburg zurückzukehren? 
Einerseits sind mir die Verfahrensabläufe und Aufgabenkompetenzen bekannt, was mir erlaubt, 

mich seit Beginn vollständig auf das Fachliche zu konzentrieren. Im Hinblick auf mein Teilzeit-Mas-

terstudium, welches ich im vergangenen Herbst begonnen habe, erleichtert mir dies den Einstieg 

enorm. Andererseits kenne ich einen Grossteil der bestehenden Teammitglieder von früheren Ein-

sätzen, welche ich immer sehr geschätzt und positiv wahrgenommen habe. 

 

Was gehört zu deinen Aufgaben im Rahmen einer Abklärung im Kindes- und Erwachsenenschutz? 
Eine Abklärung beinhaltet grundsätzlich die Situationsüberprüfung von sämtlichen Lebensberei-

chen. Damit sind im Erwachsenenschutz die Bereiche Wohnen, Arbeit/Tagesstruktur, Gesundheit, 

soziales Umfeld, Administration und Finanzen gemeint. Die Informationen erhalten die Mitarbeiten-

den durch Gespräche, Berichte von Fachpersonen und Augenscheine. Dies ermöglicht es, die Situa-

tion komplett zu erfassen und eine Einschätzung zuhanden der Behörde abzugeben, ob eine Gefähr-

dung besteht und wie dieser mittels (allfällig auch freiwilligen) Unterstützungsmassnahmen begeg-

net werden kann. 

 

Welche Bedeutung kommt der Disziplin der Psychologie für die Tätigkeit im Abklärungsdienst zu? 
In unserer Arbeit sind wir immer wieder mit psychologischen Fragestellungen konfrontiert, weshalb 

ein fundiertes Fachwissen die Situationserfassung komplettieren kann. Ebenso bin ich im Kontakt 

mit Betroffenen oder ihnen nahestehenden Personen froh, die erlernten psychologischen Werk-

zeuge in einem praktischen Setting anwenden zu können.  

 

Was denkst du, wird die grösste Herausforderung sein an deiner Tätigkeit im Abklärungsdienst? 
Wann immer möglich sollte das Ziel der Abklärungen sein, die betroffene(n) Person(en) im selben 

Boot zu haben. Nur so ist eine konstruktive sowie kooperative Weiterführung der bereits aufgegleis-

ten Unterstützungsmassnahmen für andere Fachpersonen möglich. Deshalb möchte ich versuchen, 

stets einen transparenten Austausch sowie einen empathischen Umgang mit den Betroffenen zu 

pflegen.  

> Francine Gübeli 

 

>> Mitarbeiterin Abklärungsdienst 

>>> Bachelor of Science ZFH in  

 angewandter Psychologie 

 



Erfolgsrechnung > 2022 

Konto Titel
Rechnung 2021 

(CHF)

Budget 2022 

(CHF)

Rechnung 2022 

(CHF)

14080 Regionale Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde

301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1’263’083.00 1’276’000 1’257’432.75

301001 Leistungsprämien 1’900.00 4’000 4’000.00

305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 81’885.30 83’000 81’670.65

305200 AG-Beiträge an P ensionskassen 133’733.65 140’000 139’556.20

305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3’920.90 4’000 3’906.80

305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 22’946.35 23’000 22’886.75

305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 9’386.65 9’300 8’573.10

309000 Aus- und Weiterbildung des P ersonals 18’385.00 23’000 23’864.85

309001 Instruktion Beistände 0.00 7’000 3’759.30

309100 P ersonalwerbung 2’886.45 2’000 3’478.70

309900 Übriger P ersonalaufwand 12’205.95 10’000 8’832.95

310000 Büromaterial 5’393.25 8’000 6’145.35

310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 2’786.85 4’500 1’643.30

310200 Drucksachen, P ublikationen 155.10 1’000 462.75

310300 Fachliteratur, Zeitschriften 4’268.45 5’000 4’436.35

311000 Anschaffung Mobiliar 31.65 1’000 0.00

311101 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte 20.95 1’000 0.00

311300 Anschaffung Hardware 2’793.60 1’000 1’878.60

312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 1’375.55 2’500 2’518.65

313000 Dienstleistungen Dritter 2’000.00 - 2’000.00

313001 Telefongebühren 6’261.05 7’000 5’574.60

313002 P orti, Bankgebühren 17’058.85 15’000 15’139.80

313003 Betreibungs- und P rozesskosten 2’200.75 2’500 958.65

313004 EDV / Kommunikation 1’389.35 1’500 1’408.70

313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten 55’364.75 63’000 84’788.10

313300 Informatik-Nutzungsaufwand 95’427.25 74’000 72’073.15

313400 Sachversicherungsprämien 5’644.25 7’700 7’467.80

315000 Unterhalt Mobiliar 0.00 1’000 0.00

315101 Unterhalt Apparate, Maschinen Geräte 0.00 1’000 1’071.25

316000 Miete und P acht Liegenschaften 55’837.60 56’000 56’063.70

316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 3’851.40 4’000 3’831.40

317000 Reisekosten und Spesen 10’460.00 15’000 11’882.95

318101 Abschreibungen, Verluste, Erlasse 6’122.05 6’000 3’758.00

319000 Schadenersatzleistungen 3’360.95 10’000 11’837.55

361201 Entschädigung Buchführung 4’143.75 3’500 4’200.00

361202 Entschädigung Datenschutzfachstelle 200.00 200 200.00

96100 Zinsen

340100 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten 0.00 100 0.00

1’836’480.65 1’872’800 1’857’302.70

14080 Regionale Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde

421000 Gebühren für Amtshandlungen -192’068.20 -210’000 -216’248.50

425000 Verkäufe -2’242.15

426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -6’770.80 -1’000 -8’733.25

426001 Rückerstattung Verfahrenskosten -45’489.50 -50’000 -121’347.00

429000 Übrige Entgelte - -738.50

95000 Finanzierung

463200 Beiträge von Gemeinden -1’589’427.45 -1’610’300 -1’508’973.55

96100 Zinsen

440000 Zinsen flüssige Mittel 0.00 0 0.00

440100 Zinsen Forderungen und Kontokorrente -105.35 -100 -190.50

97100 Rückverteilung aus CO2-Abgabe

469900 Rückverteilungen -377.20 -1’400 -1’071.40

-1’836’480.65 -1’872’800 -1’857’302.70

Aufwände

Total Aufwände

Erträge

Total Erträge   



Erfolgsrechnung > Bemerkungen 

 

Zu den einzelnen Konti der auf der vorhergehenden Seite abgebildeten Erfolgsrechnung gibt es fol-

gende Bemerkungen: 

 

313200 «Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten» 

Seit Sommer 2021 werden Barauslagen in den Verfahren, bspw. Kosten für Berichte von Ärzten, Gut-

achten, Übersetzungen, direkt durch die KESB bezahlt und die Rechnungen nicht mehr den Gemein-

den zur Bezahlung weitergeleitet. Die Barauslagen werden jedoch – wenn immer möglich – konse-

quent weiterverrechnet und mit den Gebühren erhoben, was zu entsprechenden Mehreinnahmen im 

Konto 426001 führt. Im Falle der unentgeltlichen Rechtspflege werden diese Verfahrenskosten dem 

Kanton in Rechnung gestellt und von diesem zurückerstattet.  

In diesem Konto wurde zudem auch ein notwendiger Springereinsatz aufgrund einer Vakanz im Revi-

sorat abgerechnet. Im Gegenzug liegt das Konto 301000 «Löhne des Verwaltungs- und Betriebsper-

sonals» unter Budget.  

 

317000 «Schadenersatzleistungen» 

Das Konto liegt über dem Budget, weil im Jahr 2022 zahlreiche durch Beistandspersonen verur-

sachte Schäden ersetzt werden mussten. Grossmehrheitlich handelte es sich dabei um Schäden, 

welche im Rahmen der Mandatsführung durch eine private Beistandsperson verursacht wurden 

(bspw. nicht mit den Ergänzungsleistungen abgerechnete Krankheitskosten).  

 

426000 «Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter» 

Die ehemalige Krankentaggeldversicherung hat der KESB Toggenburg im Jahr 2022 einen Betrag 

von Fr. 5'878.15 zurückerstattet. 

 

426001 «Rückerstattung Verfahrenskosten» 

Das Konto liegt deutlich über Budget, da über die Auferlegung von entstandenen Barauslagen erst 

mit dem Hauptentscheid befunden wird und die Rückerstattung somit zeitverzögert erfolgen kann. 

Gemäss der aktuellen Rechtslage werden die Barauslagen bei unentgeltlicher Rechtspflege vom 

Kanton bevorschusst. Das Sicherheits- und Justizdepartement des Kantons St. Gallen möchte die 

gesetzliche Regelung dahingehend anpassen, als dass die Verfahrenskosten – und gegebenenfalls 

auch die Honorare der unentgeltlichen Rechtsverbeiständung – künftig von den Trägerschaften der 

KESB getragen werden sollen.  

  



Verwaltungskommission 

Jon Fadri Huder, Gemeindepräsident, Ebnat-Kappel (Präsident) 

Christian Gertsch, Gemeindepräsident, Gemeinde Neckertal (Vizepräsident) 

Ruedi Epper, Gemeinderat, Lütisburg 

Josef Meier, Gemeinderat, Kirchberg 

Pirmin Sieber, Gemeinderat, Wattwil 

 

 

Behördenmitglieder 

Carola Müller-Wittmer, Recht, Präsidentin  

Salvatore Della Valle, Recht, Vizepräsident 

Claudia Breitenmoser, Pädagogik 

Melanie Koch, Recht 

Patrizia Materni, Soziale Arbeit 

Rafael Siebs, Soziale Arbeit 

Dr. Konrad Schiess, Medizin 
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